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Neue Nerner SchulIeitung.
Sechster Jahrgang.

Bern. Samstag, den 9. Mai. 18K3.
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Nebenbeschäftigungen.

Die ökonomische Lage der Lehrer hat sich allerdings in
den 7 ch»en auch bei uns bedeutend verbessert. Das
gegenwärtige Besoldungsgesetz ist und bleibt ein ehrendes

Zeugniß für die freundliche Gesinnung des Volkes und seiner

Behörden. Aber man würde sich sehr täuschen zu glauben,
damit sei nun den berechtigten Reklamationen der Lehrer für
immer oder auch nur für lange ein Genüge geschehen. Äller-
dings ist die herbe Noth vieler Lehrer dadurch gemildert wor-
den — aber auch nur diese. Das Uebel in seiner Allgemein-
heit bleibt nach wie vor fortbestehen. Noch immer stehen

Arbeit und Lohn in einem schreienden Mißverhältniß zu ein-

ander; die Minimumsbesoldungen — und deren Zahl ist, wie.

das Amtsblatt ausweist, noch immer sehr groß — reichen bei

Weitem nicht aus, um eine Lehrerfamilie anständig zu er-

nähren. Dieser Nothstand so vieler wackerer Lehrer muß durch

successive Aufbesserung der allzuniedrigen Lehrerbesoldungen

mehr und mehr gemildert werden, wenn unser Volksschul-
Wesen nicht mitten in seiner schönsten Entwicklung aufgehalten
werden soll. An den Staat dürfen wohl für die nächste Zeit
keine höhere Anforderungen gestellt werden, ohne mit den

Hülfsmitteln desselben in bedenklichen Widerspruch zu gerathen.

Dagegen müssen nothwendig die Gemeinden sich zu größern
herbeilassen, da ihnen auch in erster Linie die Vortheile
besserer Schulbildung zufallen. Indeß wird auf diesem Wege
die Noth der Lehrer nur allmälig gehoben. Langsam nur
bricht sich in solchen Dingen die bessere Einsicht unter dem

Volke Bahn und langsam nur folgt dieser die That nach. Will
der schlechtbesoldete Lehrer seine Familie nicht darben lassen,
so muß er sich bis auf Weiteres selbst zu helfen suchen —
durch Nebenbeschäftigungen. Man mag gegen diese

eifern so viel man will, so lange die Besoldung zum Unter-
halt einer Familie nicht ausreicht, ist der Lehrer genöthigt, zu
denselben zu greifen — die Noth, die unerbittliche, zwingt
ihn dazu. Mit Fug und Recht kann man dabei nur fordern!
n) daß dadurch der Lehrer in der Erfüllung seiner Berufs-
pflichten nicht gehindert werde, d) daß die Nebenbeschäf-

tigungen seiner Gesundheit nicht nachtheilig seien, e) daß die-

selben einen erklecklichen Verdienst abwerfen. Die Forderung,
daß diese Beschäftigungen durchaus ehrenhafter Natur seien,
deren sich kein braver Mann zu schämen habe, daß dieselben

mit dem Lehrerberufe in keinerlei Widerspruche stehen, darf
wohl stillschweigend vorausgesetzt werden. Allerdings hat es

dem Lehrer in dieser Beziehung an wohlmeinenden Rath-
schlügen niemals gefehlt. Man hat ihn mit Anweisungen aller
Art förmlich gedrängt, wobei freilich vielfach mehr guter Wille
als richtige Einsicht und Takt zu Tage trat, was aus folgen-
dem Beispiel deutlich erhellt:

Man las vor einiger Zeit in fast allen öffentlichen Blät-
tern, Hr. Amtsschreiber v. Arx habe in einer solothurnischen
Lehrerversammlung einen Vortrag gehalten über die Neben-

beschäftigungen, denen sich ein Lehrer widmen könne, ohne die

Schule zu vernachlässigen. Als solche Nebenbeschäftigungen

zählte er auf: 1) Einsammeln der Frühlingsblüthen und Gras-
samen; 2) Pflege und Einsammeln von Kamillenblüthen und

Wollblumen; 3) Anpflanzung und Pflege des Sauerdornes;
4) Pflanzung des Maulbeerbaumes; 5) Verpflegung und Ver-
edlung wilder Rosen; 6) Obstbaumzucht. Eventuell wurde

empfohlen: u.) Bienenzucht; h) Versuche mit Hopfen- und

Tabaksbau; e) Versuche mit künstlichen Eierbrütapparaten.
Wir zweifeln keinen Augenblick an dem guten Willen des

gedachten Herrn, mit seinen-Vorschlägen den Lehrern einen

wirklichen Dienst zu erweisen, um so weniger als derselbe
einem Kantone angehört, der erst kürzlich thatsächlich bewiesen,
daß er entschlossen sei, die ökonomische Lag« seiner Lehrer zu
lindern. Auch finden sich unter den angeführten Vorschlägen
einige sehr zweckmäßige; allein nach unserm Dafürhalten er-
mangeln mehrere derselben dieser Eigenschaft. „Grassamen
einsammeln" soll z. B. der Lehrer. Aber wo denn? Auf an-
derer Leute Wiesen (denn er selber hat in der Regel keine)
oder den Hecken und Waldsäumen entlang? Das wird man
im Ernste dem Jugenderzieher kaum zumuthen wollen. Ferner:
„Einsammeln von Kamillen- und Wollblumen" — an sich

eine ganz ehrenwerthe Beschäftigung, die aber erstens blut-
wenig einbringt und sich zweitens zunächst nur für Kinder und
arbeitsunfähige Leute eignet. Man gewöhne sich endlich daran,
den Lehrer als Mann anzusehen und zu behandeln, ihm,
wenn er auch sein Leben lang mit Kindern umgehen muß, doch

nicht Kindereien zuzumuthen. Das ist's, warum jene Vor-
schlüge auf uns einen wahrhaft peinlichen Eindruck gemacht

haben. Der Lehrer hat auch in solchen Dingen ein vollgewich-
tiges Recht auf jene Achtung, die ein Mann unter allen Um-
ständen beanspruchen darf. In erster Linie kann man mit
Fug und Recht verlangen: Besoldet eure Lehrer so, daß sie

nicht genöthigt sind, Nebenbeschäftigungen zu treiben, um sich

und ihre Familien anständig zu ernähren! In zweiter Linie:
Rathet dem Lehrer keine Nebenbeschäftigungen an, deren ihr
euch selbst schämen würdet! Das ist unsere Meinung. Es

liegt darin kein „Schulmeisterstolz", sondern nur der wohl-
begründete Anspruch auf jenes Minimum von Achtung, die

man keinem Ehrenmanne versagen darf. Daß es in diesem

Punkte im Allgemeinen noch nichts weniger als glänzend be-

stellt ist, beweist gerade der Umstand, daß fast die gesammte

Presse jene Vorschläge ohne weitere Bemerkung gebracht hat,
während es an scharfen Zurechtweisungen kaum gefehlt hätte,
wenn die nämliche Zumuthung an einen andern Stand adressirt
worden wäre.



Die Nebenbeschäftigungen anlangend, so dürften sich hiezu

im Allgemeinen die Landwirthschaft — weil dieselbe ein wohl-
thätiges Gegenwicht gegen die sogenannte sitzende Lebensart
bildet und überdies einen namhaften Gewinn einbringt — und

in Städten Privatunterricht und Büreauarbeiten, sofern die-

selben die Arbeitskraft des Lehrers nicht übersteigen, am besten

eignen. —

Aus dem Seelande-

Wir theilen Ihnen zu gefälliger Benutzung das Resultat
einer Besprechung unserer Kreissynode über die erste obliga-
torische Frage pro 1863 mit?

Welches ist die Aufgabe der Volksschule in Oezug auf
die weibliche Erziehung und welche praktische Folge-

rungen ergeben stch aus der Oeantwortung dieser

Frage?
Nachdem der Präsident diese Frage etwas näher be-

leuchtet, wurde dieselbe nach folgenden vier Hauptpunkten
diskutirt:

I. Was ist im Allgemeinen die Aufgabe der Volks
schule?

Auf diese Frage lautet die Antwort kurz: die Volksschule

hat die im Kinde schlummernden Kräfte zu wecken und so zu

entwickeln, daß es sich im spätern Leben als wahrer Christ
und guter Bürger zu rathen und zu helfen weiß.

II. Unterscheidet sich die männliche von der weiblichen

Erziehung? Wenn ja, nach welchen Richtungen ist dieses

der Fall?
Wenn wir den oben ausgesprochenen allgemeinen Zweck

der Volksschule im Auge behalten, so liegt klar vor Augen,
daß wir bei der Erziehung der beiden Geschlechter keinen Un-

terschied machen können; jedoch muß zugegeben werden, daß

sich zwischen Knaben und Mädchen in ihren geistigen Aeuße-

rungen ein merklicher Unterschied zeigt. Das Mädchen ist

mehr Gefühlsmensch, während der Knabe sich mehr als Ver-

standesmensch zeigt. Der gleiche Unterrichtsgegenstand z. B.
in einer Religionsstunde macht auf das Mädchen einen bedeu-

tenden Eindruck, während der Knabe dabei ziemlich gelassen

bleiben kann; der Knabe ist viel eher zu Rohheiten geneigt,
als das Mädchen; auch tritt bei letzterem das Mitleidsgefühl
viel eher in den Vordergrund, als bei ersterem. Es ist aber

keineswegs Aufgabe dieser Volksschule, diese verschiedenen

und zum Theil einseitigen Aeußerungen im Kinde noch mehr

zu nähren und zu pflegen, denn sonst würde das Mädchen zur
Schwärmerei und Sentimentalität herangebildet und den Kna-
ben würden wir zu einem rohen Verstandesmenschen erziehen.

Es ist vielmehr Aufgabe der Volksschule, das Fehlende im
Kinde möglichst zu ergänzen, zu wecken und zu pflegen. Durch
den gemeinsamen Unterricht kann sich das Fehlende beiderlei

Geschlechter gegenseitig ergänzen und ausgleichen. Die Rohheit
der Knaben wird durch das sanftere Wesen der Mädchen ge-

mäßigter und die Weichheit des Mädchens wird durch die

natürliche Derbheit des Knaben zum Theil vor Uebertreibung
bewahrt. Schiller sagt:

„Denn wenn das Strenge mit dem Zarten,
Wo Starkes sich und Mildes paarten,
Da gibt es einen guten Klang."

Aus obigem ergibt sich, daß sich allerdings zwischen Kna-
ben und Mädchen ein Unterschied in ihren geistigen Aeuße-

rungen zeigt, daß dieser aber nicht der Art ist, um eine be-

sondere Erziehung zu bedingen, so weit dieselbe der Volks-
schule obliegt.

Berücksichtigen wir aber speziell den zukünftigen Beruf
des Mädchens, so müssen Unterricht und Erziehung aller-
dings anders, als beim männlichen Geschlecht sein. Es fragt
sich nun:

III. In wiefern hat die Volksschule den zukünftigen Be-
ruf des Mädchens zu berücksichtigen? Was ist der zukünftige
Beruf des Mädchens?

Auf letztere Frage antworten wir: Das Mädchen soll
eine rechte Hau frau und Hausmutter werden. Da die erste

Erziehung Sache der Mutter ist, «nd da die ersten Eindrücke,
die ein Kind empfängt, für das spätere Leben von großer
Wichtigkeit sind; so ist es um so nothwendiger, daß die Mutter
gut gebildet sei. Wir finden, daß der Grad der Bildung,
den die gegenwärtige Volksschule dem Mädchen zu geben im
Stande ist, nicht auf ein geringeres Maß reduzirt werden

darf. Wohl bei .mancher unglücklichen Ehe liegt der Grund
des Unglücks in der mangelhaften Bildung der Frau; der
Mann soll in seiner Frau eine gute Erzieherin, überhaupt
ein ihm ebenbürtiges Wesen erblicken können.

So sehr wir aber hier einer rechten Schulbildung des

Mädchens das Wort reden, so sehr eifern wir gegen die

Modebildung, die ihren Glanzpunkt nur im Welschland oder
überhaupt in einer Pension zu erreichen wähnt. Manche
Tochter, die kaum lesen, schreiben und etwa das, was in's
Haus gehört, rechnen kann, wird in's Welschland geschickt,
um sich einen Anzug zu holen, der dann ihre Blößen zu-
decken soll.

Einen besondern Zweig des Unterrichts für's weibliche Ge-
schlecht bilden die Handarbeiten in der Volksschule. Das
Gesetz erlaubt für die Handarbeiten 266 Stunden jährlich,
und wir wünschen sehr, daß diese Stundenzahl nicht ver-
mehrt werde; diese Stunden sollen aber nicht zu Luxusarbei-
ten, sondern zum Stricken, Flicken und Hemdermachen benutzt
werden. Von 46 Wochen Schulunterricht des Jahres fallen
auf eine Woche 5 Arbeitsstunden; diese sollen nun so ver-
theilt werden, daß dem Mädchens höchstens 3 Stunden von
den Unterrichtsfächern entzogen werden. Werden in einer
Schule Algebra und Geometrie gelehrt, so sind die Mädchen
in diesen, so wie auch in den Turnstunden zu dispensiren.
Wird aber keines der genannten Fächer in einer Schule ge-
lehrt, so möchten wir es dem Ermessen des Lehrers überlassen,
sie je nach dem Stande seiner Schule von diesen oder jenen
Fächern zu dispensiren.

Vieles, was das Mädchen außer den Handarbeiten noch

besonders für seinen zukünftigen Beruf bedarf, kann ihm die

Volksschule nicht geben, sondern wir müssen Solches der häus-
lichen Erziehung (der Mutter) überlassen.

IV. Ist Geschlechtertrennnng nöthig und wünschbar oder

nicht?
Die Antwort auf diese Frage ergibt sich schon ziemlich

aus bisher Gesagtem. Wir fügen nur noch bei, daß wir
durchaus keinen stichhaltigen Grund kennen, der für Geschlech-

tertrennung spricht, vielmehr möchten wir in der Volksschule
überall die Geschlechter vereinigt wissen, Ausnahmen würden
wir nur an solchen Orten gestatten, wo so viele Successiv-
klaffen errichtet werden können, daß höchstens zwei Alters-
stufen eine Schulklasse ausmachen. Auch halten wir es nicht

für gut, daß der Unterricht bei Mädchen-Oberschulen aus-
schließlich von Lehrerinnen ertheilt werde. Wir finden über-

Haupt, der Kanton Bern habe die Jugenderziehung in allzu-
großem Umfange dem weiblichem Geschlechte anvertraut.

I.



Die Borsteherschaft der Schulsynode
an

die sämmtlichen Areissynoden des Kantons Bern.

Tit.!
Die Tit. Erziehungsdirektion verlangt von der Schul-

synode mit möglichster Beförderung ein Gutachten über:
1) das „Lesebuch für die zweite Stufe der Primärschule

des Kantons Bern", indem die zweite Auflage dieses

Lehrmittels beinahe vergriffen und die Tit. Erziehungs-
direktion gesonnen ist, eine neue Auflage erst nach vor-
angegangener Begutachtung durch die Schulsynode, resp,

durch die Kreissynoden und die Vorsteherschaft erscheinen

zu lassen;

2) den neuen „Unterrichtsplan für die Kantonsschule in
Bern", welchen die Erziehungsdirektion den Kreisver-
sammlungen zur Kenntnißnahme und Vorberathung zu-
senden wird;

3) das von Hrn. Kantonsschullehrer Misville für unsere

Sekundärschulen ausgearbeitete und im Druck erschienene

Lehrmittel : „Ueetures Zràsks àl'usaZk ete/, welches
die Tit. Erziehungsdirektion als obligatorisches Lehr-
Mittel für die deutsche« Sekundärschulen einzuführen ge-

neigt wäre. Nach einer Zuschrift der Erziehungsdirek-
tion ist dieses Buch bereits in der Hand der dabei in-
teressirten Herren Seku'ndarlehrer.

Indem wir nach Mitgabe eines Beschlusses der Tit. Er-
ziehungsdirektion Sie einladen, Ihre Gutachten bis spätestens

Ende Mai einzusenden, fügen wir noch den Wunsch bei, es

möchten die drei Gutachten in gesonderten Eingaben an uns
gelangen, da für die Verhandlungen im Schooße der Vor-
steherfchaft über jeden Gegenstand ein eigener Referent be-

stellt ist.
Mit Hochschätzung!

(Folgen die Unterschriften.)

Mittheilungen.

Bern. Schullehrerkasse. Je am ersten Mittwoch
im Mai findet die Hauptversammlung der Schullehrerkasse
statt. Es hatten sich dazu dießmal circa »/l» der Vereinsmit-
glieder eingesunken, denn während das Institut gegenwärtig
839 Angehörige zählt, betrug die höchste Zahle der Versammel-
ten ungefähr 80 Mann. Nach Eröffnung der Versammlung
durch Hrn. Präsident Leuenberger und Genehmigung des

letztjährigen Protokolls folgte der Jahresbericht der Vermal-
tungskommission, mündlich erstattet durch Herrn Direktor
An te neu. Derselbe konstatirte die ruhige, friedliche und
gedeihliche Entwicklung der Anstalt im verflossenen Jahre.
Konnten auch außerordentliche Vortheile und Gewinnste nicht
erzielt werden, so kamen dagegen auch wesentliche Störungen
gar nicht vor. Das Vermögen hat sich um Fr. 2058. 61

vermehrt und beträgt jetzt Fr. 380,600. 12. Die Zahl der

Pensionsberechtigten beträgt genau so viel wie vor einem Jahr,
nämlich 266. An die Stelle des starken Anwachsens dieser

Zahl, welches vielleicht manche Bedenklichkeit erregte, ist also

vorläufig Stillstand getreten. Die Pensionen konnten daher
im bisherigen Betrag belassen werden und die dießjährige
Pensionssumme beträgt Fr. 21,280; an Aussteuern für Wai-
sen wurden ausgerichtet Fr. 300 ; an außerordentlichen Unter-
stützungen Fr. 150. In diesem Jahre hatte unsere Anstalt
zum ersten Mal die Leibgedinge zu besorgen. Sie erhielt zu

diesem Zwecke vertragsgemäß Fr. 9000 vom Staate. Hieraus
mußten nun 103 Leibgedinge zu 7V, 80, 100 und 120 Fr.
verabfolgt werden und außerdem noch eine außerordentliche
Unterstützung von Fr. 40. Die Leibgedinge wurden quarta-
liter entrichtet. Interessant war eine Vergleichung, welche
der Herr Berichterstatter zwischen dem Vertrag der zürcheri-
scheu Lehrerschaft mit der Rentenanstalt in Zürich, und unserer
Schullehrerkasse anstellte. Die Vortheile unserer Anstalt sind
natürlich weit überwiegend, da derselben vor Jener Hun-
derttausende von geschenkten und ererbten Kapitalien zu gut
kommen.

Allgemeines und lebhaftes Bedauern erregte der nicht
mehr zu verhindernde Austritt der Herren Fürt und Röth-
lisb erg er aus der Verwaltung. Durch langjährige Er-
fahrung sowohl als durch Talent und Treue waren sie aus-
gezeichnete Mitglieder derselben. Ihre Kollegen weiden sie

sehr vermissen. Unstreitig gehören sie zu den verdienstvollsten
Männern, welche seit dem Bestehen der Anstalt für dieselbe

gewirkt. Ihre Stellen wurden besetzt durch die Herren Lanz
und Weingart, Lehrer in Bern. Hr. Seminarlehrer Iff, der
sich ebenfalls im Austritte befand, wurde wieder gewählt.

Die in diesem Blatte bereits veröffentlichten Vorschläge
der Remunerations-Kommission wurden mit zwei
kleinen Zusätzen angenommen. Der erste Zusatz betrifft die

Entschädigung des Direktors. Es soll diesem Artikel (4)
ausdrücklich beigefügt werden, daß die Versammlung diesem

Posten die größte Wichtigkeit beimesse und nur der entschie-
denen Erklärung des gegenwärtigen Direktors gegenüber, der

jede Remuneration, in welcher Art und Form es auch sei,
auf's Nachdrücklichste ablehnt, einstweilen darauf verzichte,
eine Entschädigung festzusetzen. Der andere Zusatz bestimmt,
daß diejenigen Bezirksvorsteh'er, welche in ihren Kreisen Leib-
gedinge zu besorgen haben, hiefür eine kleine Vergütung er-
halten sollen. Auch nothleidender Mitglieder wurde gedacht
und ihnen durch eiuige humane Beschlüsse das Mitgefühl der

Amtsbrüder bezeugt.

Jeder Lehrer, der Mitglied der Kasse ist, kann mit stillem
wohlthuendem, frohem Gefühl an diese blühende, gesegnete,
treu und geschickt geleitete Anstalt denken, die auch ihn und
die Seinigen noch zu schönen Hoffnungen berechtigt.

— Münchenbuch see. Für den diesen Sommer im
Seminar abzuhaltenden Wiederholungskurs haben sich innert
der gesetzlichen Frist 55 Lehrer angemeldet. Dieselben ver-
theilen sich auf die Jnspektoratskreise wie folgt: Oberland 7,
Mittelland 13, Emmenthal 10, Oberaargau 15, Seeland 8,
Jura 2.

— Mit inniger Theilnahme und aufrichtiger Trauer
müssen wir den in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai erfolgten
Hinscheid des Fried. Flückiger von Lauperswyl, gew. Zög-
ling des hiesigen Seminars, mittheilen. Nachdem er, bereits

unwohl, diesen Frühling mit seinen Klassengenossen die Pa-
tentprüfung glücklich bestanden, wurde er von einem heftigen
Nervenfieber auf's Krankenlager geworfen, das er leider nicht
mehr verlassen sollte. Er starb im Jnselspital in Bern. Der
Kanton verliert in dem Dahingeschiedenen einen braven, streb-

samen und hoffnungsvollen jungen Lehrer. Möge ihm die

Erde leicht sein!
— Die „Allgem. Zeitung für Dorf und Stadt" bringt

in Nr. 29 einen sehr guten Artikel über „Volksschau-
spiele", dem wir folgende Stelle entheben:

„Schon im Mittelalter kamen solche Volksschauspiele häufig
vor. Damals waren es meistens geistliche Darstellungen aus
der biblischen Geschichte. Oft aber waren es solche Stücke,
in denen das Pfaffenthum und sonstige Uebel der Zeit tüchtig



hergenommen waren. Ein Meister in der Abfassung solcher
Stücke war der Berner Ni kl au s Manuel. Die geistlichen

Schauspiele kamen allmälig ab, doch wird noch auf den Heu-

tigen Tag in einem bairischen Dorfe sogar die Leidensgeschichte

Christi schauspielmäßig, aber ernst und feierlich, aufgeführt.
Im Allgemeinen paßt aber Solches für unsere Zeit nicht mehr
und kann höchstens noch in einem streng katholischen Lande

vorkommen, wo man auch ganz andere Begriffe von der

Sache hat.
„Etwas ganz Anderes ist es mit solchen Schauspielen,

welche ihren Gegenstand aus der vaterländischen Ge-
schichte nehmen und das sind die wahren schweizerischen

Volksschauspiele. Wenn nur mit einigem Fleiße die Sache
betrieben wird, so können solche Volksschauspiele ein treff-
liches Mittel werden, um die Liebe zum Vaterland und zur
Freiheit unter dem Volke zu fördern. Man lernt so die Ge-
schichte des eigenen Landes und Volkes besser kennen oder sich

dafür begeistern, und so kann es nicht fehlen, daß auch die
Liebe zum Vaterlande und zur Freiheit wächst. Ueberhaupt
aber sind solche Aufführungen ein rechtes Bildungsmittel für
Geist und Gemüth und also auch ein Mittel zur Veredlung
der Volksfreuden. So wie die Fortschritte im Gesangwesen,
die Bildung von Gesangvereinen allenthalben die Rohheit ge-
mildert, das früher übliche kannibalische Gebrüll und die

elenden Zotenlieder je mehr und mehr verdrängt haben, so

werden auch diese edleren Volksschauspiele jene früher üblichen
abgeschmackten und elenden Volksbelustigungen, wie Gänse-
köpfeten, Sackgumpeten, Gränneten u. s. w. allmälig zur Ehre
unsres Volkes verdrängen. Auch werden sich sowohl die-

jenigen, welche bei einem solchen rechten Volksschauspiele mit-
gewirkt, als auch die Zuschauer oft noch Jahre lang an der

Erinnerung erfreuen. Wir betrachten es daher als ein er-
freuliches Zeichen der Zeit und als einen guten Barometer-
stand unserer volksthümlichen Kultur, daß der Sinn für Volks-
schanspiele sehr im Wachsen begriffen scheint. In Städten,
Städtlein und größeren Dorfschaften bilden sich eigentliche
Liebhabertheater, und das ist ganz gut. Nur darf man dabei

des Hauptzweckes nicht vergessen, daß eben die Aufführungen
nicht bloß zur Belustigung, sondern auch zur Bildung und

Veredlung des Volksgeistes dienen sollen. Man muß daher
in der Auswahl des Stoffes, der aufzuführenden Stücke etwas

sorgfältig zu Werke gehen und nicht elendes Zeug dazu nehmen.
Auch muß man in Hinsicht'der Aufführung nicht aristokratisch

verfahren und nur die „Noblesse" zulassen, sondern die Sache
so viel möglich öffentlich betreiben. Und namentlich sollten
diejenigen, die dazu durch ihre Bildung und Kenntniß am

meisten befähigt sind, wie die Lehrer, kräftig mitwirken,
wie es denn auch meist geschieht. Werden ja doch auch in
Vielen öffentlichen Lehr- und Bildungsanstalten solche Auf-
führungen veranstaltet. Selbst einem Pfarrer auf dem Lande

stände es gar nicht so übel an, wenn er, ohne gerade selbst

mitzuspielen (das wollten wir ihm erlassen), doch bei der Vor-
bereitung der Sache mitwirken würde. Selbst schon einfache

Umzüge, wo auf öffentlichem Platze irgend eine Scene aus
einem guten Schauspiele aufgeführt wird, können in ein Dorf
viel Freude bringen und wenn namentlich die Gesangver-
eine dabei mithelfen und z. B. zu Anfang und zum Schluß
einige schöne Lieder, die zur Sache paßten, zum Besten geben,
so könnten daraus recht hübsche Volksfeste werden, welche für
die geistig-sittliche Ausbildung unseres Volkes ebensoviel bei-

tragen würden, als die Turn-, Schwing- und Schützenfeste

für die Ausbildung der physischen Volks- und Wehrkraft.

Der Regierungsrath hat Herrn Turnlehrer Nig-
gel er in Zürich als Turnlehrer an die hiesige Hochschule und

Kantonsschule und als Turninspektor für die Sekundärschulen
und Progymnasien des Kantons berufen. Wir begrüßen

diese Wahl mit aufrichtiger Freude und hoffen, Hr. Niggeler
werde dem ehrenvollen Rufe seines Heimatkantons Folge leisten.

Er vor Allen ist im Stande dem Turnen an unsern Schul-
anstalten einen kräftigen Impuls zu geben. — Der „Ober-
aargauer" macht den Vorschlag, bei der bevorstehenden Reor-

ganisation die Kantonsschule in vier von einander unab-

hängige Anstalten aufzulösen. Diese wären: u. eine Sekun-
darschule, h. ein Progymnasium, c. eine Industrieschule,
ä. ein Gymnasium, u und h würden in Bern bleiben, e und

à dagegen nach Burgdorf (eventuell Viel, Tbun, Langen-

thal) verlegt werden. Hr. Erziehungsdirektor Kummer wird
ersucht, obige Vorschläge zu erwägen und durch Fachmänner

prüfen zu lassen.

Teffin. Der hiesige Große Rath hat die Emanzipation
der Schule von der Kirche beschlossen. Dieser Beschluß hat
unter der Geistlichkeit des Kantons eine bedeutende Bewegung
hervorgerufen.

Kreissynode Aarberg
Samstag den 30. Mai, genau von Morgens 9 Uhr an, im

Schulhause in Seedorf.

Verhandlungen:
1. Bericht über die Thätigkeit des Ausschusses;
2. Behandlung der obligatorischen Fragen;
3. Wahl des Vorstandes und Rechnungsablage;
4. Unvorhergesehenes.
Auf den offiziellen Theil der Verhandlungen folgt eine

kleine Uhlandsfeier.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Schüpfen, den 1. Mai 1863.
Der Vorstand.

Kreissynode Sestigen
Donnerstag den 23. Mai in Seftigen. Zu den be-

kannten Traktanden kommt: Begutachtung des Lesebuchs
für die zweite Stufe der Primärschule, welches mitzubringen
ist, u. A. m. Beginn der Sitzung: 9 Uhr Morgens.

Ausschreibungen.

Ort. Schulart. Schüler. Bes. Amldgst.
Fr.

Eriswyl Obere Mittel«. 80 600 52. Mai.
Bigl-n Mittelklasse 65 550 12. „
Gmeis, Kg. Hochstellen Unterklasse 45 Min. 12. „
Thörigen Unterschule 6b Min. 12. „
Riedern, Kg. Diemtigen Gem. Schule 65 Min. 15. „
Außer-Eriz, Kg. Schwarzenegg Gem. Schule 30 600 13.
Hinterfultigen, Kg Rüggisberg Gem. Schule 65 Min. 13. „

Ernennungen.

An das Progymnasium in Viel:
Hrn. vr. Eman. Schärer, für alte Sprachen und Geschichte.

„ Carl Eman. Groschang, für alte Sprachen, Turnen und
Schwimmen.

„ Fried. Türler, für französische Sprache.
Joh- Heinr. Bolts hauser, Mathematik.

„ Nikl. Jakob, Naturkunde und Geographie.

„ Professor Albrecht, deutsche Sprache.

„ Joh. Bauer, englische Sprache.

„ Ludw. Arnold, Gesang.
Ed. Dübi, militärischen Unterricht.
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